
Hans Georg Huber                 7. April 2OO8
Haus-Nr. 25 
Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe Nur per e-mail über  mit 

mir korrespondieren! 

-per Fax- 

Finanzamt Weilheim 
Hofstrasse 23 

82362 Weilheim 

Nichtige „Zwangsversteigerungsverfahren” K 157/O4 – K 159/O4 (inklusive der nichtigen 
„Zuschlagserteilung” vom 16.11.2OO7), K 61/O6 und K 86/O6 des Amtsgerichts D-82362 Weilheim und 
Ihre diesbezüglichen nichtigen Unbedenklichkeitsbescheinigungen; 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anlage überlasse ich Ihnen meine heutige Eingabe ans Finanzamt Garmisch-Partenkirchen und 
nehme auf die dortigen Ausführungen/Anlagen zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfaenglich 
Bezug. Sie sind weder für die Mühle vor Eschenlohe noch für die Steuergemeinde Eschenlohe 
zustaendig. Die von Ihnen bisher – für die Versteigerungen -  ausgestellten 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind nichtig und daher von Ihnen sofort, öffentlich, von Amts wegen, 
vollumfaenglich und kostenlos ausser Verkehr zu ziehen. 
Auch verlange ich von Ihnen, dass Sie sofort dafür sorgen, dass die nichtigen „Zwangsversteigerungs-
verfahren” K 157/O4 – K 159/O4 (inklusive der nichtigen „Zuschlagserteilung” vom 16.11.2OO7), K 
61/O6 und K 86/O6 des Amtsgerichts Weilheim sofort, vollumfaenglich, von Amts wegen und kostenloss 
ausser Verkehr gezogen werden. Ein Verteilungstermin des Amtsgerichts D-82362 Weilheim in Sachen 
K 157/O4 – K 159/O4 darf nicht stattfinden und ist von Ihnen sofort zu unterbinden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung

(gez. Hans Georg Huber) 
1 Anlage 



Hans Georg Huber                 7. April 2OO8
Haus-Nr. 25 
Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe Nur per e-mail über  mit 

mir korrespondieren! 

                       - per Fax - 

Finanzamt Garmisch-Partenkirchen 
Von-Brug-Strasse 5

D-82467 Garmisch-Partenkirchen 

Nichtige „Verfahren” am Amtsgericht D-82362 Weilheim mit den Aktenzeichen K 157/O4 – K 159/O4 
gegen den Nicht-Eigentümer Christian Georg Huber (*3O.O7.1976 in D-Schrobenhausen) gegen die 
gefaelschten Fl.-Nr. 1O86, 1O88 und 1O88/7 der Gemarkung Eschenlohe sowie die „Verfahren” mit 
Aktenzeichen K 86/O6 und K 61/O6 des Amtsgerichts D-82362 Weilheim 

Am unzustaendigen, befangenen Amtsgericht D-82362 Weilheim finden die oben genannten nichtigen 
„Zwangsversteigerungen” statt. Sie sind rechtswidrig, kriminell, nichtig und beruhen auf Steuer-, Renten- 
und Versicherungsbetrug des Freistaats Bayern, geplant und organisiert seit der illegalen „Archivierung” 
eines Exemplars des Grundsteuer-Kataster-Umschreibhefts des Landgerichts-Bezirksamts-Rentamts 
Werdenfels für das Haus-Nr. 25 iVm. Haus-Nr. 1O, 11, 21 und 75 der Steuergemeinde Eschenlohe im 
Staatsarchiv München unter der Nummer 8576. Mit nichtigem, nicht unterschriebenen „Haftbefehl” des 
Amtsgerichts München, beantragt von der Staatsanwaltschaft München II, unter Aktenzeichen 31 Js 
24914/O1 vom 15.O8.2OO1 gegen: 
1. Huber Hans Georg, geb. 12.O7.42 in Murnau, wohnhaft Rautstrasse 1O, 82438 Eschenlohe 
2. Huber Irene, geb. am 25.O5.1947 in Schrobenhausen, wohnhaft Rautstrasse 1O, 82438 Eschenlohe 
3. Huber Christian, geb. am 3O.O7.1976 in Schrobenhausen wohnhaft in Rautstr. 1O, 82438 
Eschenlohe 
Zum Zeitpunkt 15.O8.2OO1 sind beim Finanzamt Garmisch-Partenkirchen, also bei Ihnen erfasst:
Irene Anita Huber, Rautstrasse 1O in 82438 Eschenlohe unter der Steuernummer 118/1O184
Hans Georg Huber, Rautstrasse 1O in 82438 Eschenlohe unter der Steuernummer 118/1O838 
Christian Georg Huber, Mühlstrasse 4O in 82438 Eschenlohe unter der Steuernummer 118/12217. 
Mit Personalausweis sind zum Zeitpunkt 15.O8.2OO1 erfasst: 
Hans Georg Huber, Rautstrasse 1O in 82438 Eschenlohe
Irene Anita Huber, Rautstrasse 1O in 82438 Eschenlohe
Christian Georg Huber, Mühlstrasse 4O in 82438 Eschenlohe
Schon allein aus den falschen Angaben betreff Christian Georg Huber (*3O.O7.1976) ist der nicht 
unterschriebene Haftbefehl vom 15.O8.2OO1 bereits rechtswidrig und nichtig. Betrachtet man die 
Rautstrasse 1O in Eschenlohe so ergibt sich folgendes: Beim Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen 
„Grundbuch von Eschenlohe” Band 31 Blatt 1116 Bestandsverzeichnis wurden unter laufender Nr. 1 – 6 
bei Umschreibung des abgeschlossenen Blattes Eschenlohe Band 26 Blatt 955 als Bestand am 22. 
August 1975 umgeschrieben. Unter Nr. 5 ist eingetragen „Gemarkung Eschenlohe” Im Ida, 
Nebengebaeude, Bauplatz zu O,2734 ha. Die Fl.-Nr. 1O88/5 der Gemarkung Eschenlohe ist eine 
unzulaessig gebildete Teilflaeche der Fl.-Nr. 1O88 des Hausgartens des Erbhofs Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor Eschenlohe. In diesem Hausgarten gibt es weder eine Rautstrasse noch eine 
Hausnummer 1O. Auch ist die Fl.-Nr. 1O88/5 der Gemarkung Eschenlohe kein Bauplatz. Mit 
Bekanntmachung über die Absicht einen Flaechennutzungsplan aufzustellen, den 
Flaechennutzungsplan zu aendern, den Flaechennutzungsplan zu ergaenzen, hat der Eschenloher 
Gemeinderat am 14.O7.1988 beschlossen, den Flaechennutzungsplan in folgenden Bereichen für 
folgende Flurnummern zu aendern: „Raut” Flurstück Nr. 1O98/ Teilflaeche, 1O86, 1O88, 1O88/5, 
1O88/7, 1O88/4, 1O88/5 und 1O88/6. Mit der Erarbeitung ist die Ortsplanungsstelle für Oberbayern in 
München beauftragt worden. Eschenlohe 15.O7.1988 Gemeinde Eschenlohe 1. Bürgermeister Ignaz 
Berchtold (siehe Anlage 1). Die Gemeinde Eschenlohe als auch der 1. Bürgermeister Ignaz Berchtold als 
auch die Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München haben keinerlei Zustaendigkeit und keinerlei 



Kompetenz für den Hausgarten Fl.-Nr. 1O88 sowie für das gesamte Mühlengelaende vor Eschenlohe 
und schon gar nicht dürfen sie mit einer Falschbezeichnung „Raut” planerisch im Mühlengelaende vor 
Eschenlohe taetig sein. Was Bayern 1958 durch die unzulaessige Archivierung des 
Grundsteuerkatasters von1864 nicht gelang, sollte nun seit 15.07.1988 die Ortsplanungsstelle in 
München schaffen, und zwar die endgültige Beseitigung des Mühlengelaendes vor Eschenlohe und dies 
über die unzustaendige Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt. Die Geburtsurkunde des Standesamtes 
Murnau Nr. 62/1942 vom 3O. Juli 1942 weist als mein Geburtsdatum den 12. Juli 1942 in Murnau, 
Krankenhausstrasse 312 1 / 2 aus. Als Vater ist Georg Huber, Kaufmann, katholisch, wohnhaft in 
Eschenlohe, Hausnummer 25 und als Mutter ist Anna Katharina Huber, geborene Hassler, evangelisch, 
wohnhaft in Eschenlohe, Hausnummer 25, dokumentiert. Als Siegel ist der Reichsadler abgestempelt. 
Durch meinen Reisepass Nr. 82O1O34O22 gültig bis 16.11.2OO5 gespeichert bis 16.11.2O1O habe ich 
über mein Geburtsdatum 12.O7.1942 in Murnau a. Staffelsee und Wohnort Eschenlohe den direkten 
Nachweis meines erblichen Haupt-1.Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufenthalt im Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor Eschenlohe. Es existiert der Plan von Johann Huber Saege- und Elektrizitaetswerk 
in Eschenlohe Oberbayern für den Einbau eines KleinkaliberStandes in Plan-Nr. 11O8 1 / 1O6 vom 28. 
Mai 1931 (siehe Anlage 2). In die Plan-Nr. 11O8 1 / 1O6 wurde rechtswidrig und illegal ein Mietshaus 
von Karl und Lieselotte Junge in den 6Oiger Jahren gebaut. Der Plan vom 28.O5.1931 weist als 
Nachbarn den Gemeinderat Eschenlohe aus. Auf der illegalen Fl.-Nr. 1O88/4 steht illegal und 
rechtswidrig das Wohnhaus von Ingrid und Anton Jordan, Eschenlohe. Auf der illegalen Fl.-Nr. 1O88/6 
steht rechtswidrig und illegal das Wohnhaus von Maria und Wolfgang Eisenmenger. Die Fl.-Nr. 
1O98/Teilflaeche ist eine rein landwirtschaftliche Flaeche im Aussenbereich. Die Fl.-Nr. 1O88/7 und 
1O88/5 gehören zur Plan-Nr. 1O88, dem Hausgarten des Erbhofs Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor 
Eschenlohe. Dieser Hausgarten ist nicht teilbar. Mit Auszug (siehe Anlage 3) aus dem Grundbuch für die 
Steuergemeinde Eschenlohe Band 5 Seite 278 BlattNr. 261 (ausgestellt am 2. Januar 1951 vom 
Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen) des Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen ist unter fortlaufender 
Nummer 23 Fl.-Nr. 1O86 Wohnhaus Haus-Nr. 25 mit Stall, Stadel, Wagenremise, Autohalle mit Schupfe, 
Holzlege und Hofraum zu O,142 ha eingetragen. Unter fortl. Nr. 33 ist Plan-Nr. 1O88 der Hausgarten zu 
O,7865 ha und die Plan-Nr. 11O8 1 / 1O6 Gasthaus mit Schiesstand Haus-Nr. 25 Schupfe und Garten 
zu O,O428 ha eingetragen. Zu dem Grundstück Plan-Nr. 1O88 gehören Teilflaechen, die zum Weg Plan-
Nr. 1O73 gezogen sind. Weder die Gemeinde Eschenlohe, noch die Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt, 
noch der 1. Bürgermeister Ignaz Berchtold, noch die Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München 
können nachtraeglich Schwarzbauten auf den Pl.-Nr. 1O88 und 11O8 1 / 1O6 der Gemarkung 
Eschenlohe genehmigen oder den Bestandsschutz des Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe 
auf der Plan-Nr. 1O86 beseitigen. Der Schwarzbau betreff Erweiterung des Anwesens auf dem Flurstück 
Nr. 1O86 1 / 2 und 1O88 „Gemarkung” Eschenlohe (siehe Schreiben – Anlage 4 - des Landratsamtes 
Garmisch-Partenkirchen Nr. II/4 – 6O21/1 (588/66 zu 889/65) vom 1O.1O.1966 an Herrn Georg Huber 
jun. in 8116 Eschenlohe, Mühlstrasse 4O, das ich erst vor rund einem Monat zum ersten Mal sah) wird 
nachweislich der Umsatzsteuererklaerung 1973 beim Finanzamt Garmisch-Partenkirchen unter der 
Steuernummer 22/6O6 über Katharina Huber, Gaestehaus in Eschenlohe, Mühlstrasse 4O Telefon 8342 
vom 3O. September 1974 abgewickelt. Die Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt erlaesst im Namen der 
Gemeinde Eschenlohe einen Grundsteuerbescheid an Huber Georg und Katharina, Mühlstrasse 4O in 
8116 Eschenlohe unter Aktenzeichen 114.OO21.O4O.OOO unter Objektbezeichnung Mühlstrasse 4O für 
1985 iHv. DM 2.166,89 und für Fl-Nr. 1O88 unter Aktenzeichen 114.9491.O88.OOO für 1985 iHv. DM 
29O,12. Weder die Gemeinde Eschenlohe noch die Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt sind berechtigt, 
Grundsteuerbescheide für die Steuergemeinde Eschenlohe zu erlassen und schon gar nicht über 
Schwarzbauten. Saemtliche Steuerbescheide im Namen der Gemeinde Eschenlohe von der 
Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt erlassen sind nichtig. Diese Nichtigkeit kann durch Beschluss des 
Gemeinderates vom 14.O7.1988, den Flaechennutzungsplan Gebiet „Raut” Flurstück-Nr. 
1O98/Teilflaeche, 1O86, 1O88, 1O88/5, 1O88/7, 1O88/4, 1O88/5 und 1O88/6 aufzustellen, nicht 
beseitigt werden. Dieser Beschluss des Gemeinderates vom 14.O7.1988 ist selbst nichtig (siehe § 125 I, 
II Nr. 3 + 4 AO und §44 VwVfG). Wenn dann der damalige 1. Bürgermeister Ignaz Berchtold von 
Eschenlohe die Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München mit der Erarbeitung beauftragt, gab er 
gleichzeitig den Auftrag für meine Beseitigung, da eine Aufstellung des Flaechennutzungsplanes und die 
Ausweisung eines Bebauungsplanes für die Fl.-Nr. 1O88 und 1O86 ohne meine Zustimmung und 
Unterschrift nicht rechtswirksam erfolgen kann. Dies erklaert auch folgende Falschbehauptung von 
Staatsanwalt Wilfried Wittig mit nichtigem, nicht unterschriebenen, erlogenen und erstunkenen 
Haftbefehl des Amtsgerichts München unter Aktenzeichen 31 Js 24914/O1 vom 15.O8.2OO1: 
„Den Beschludigten liegt folgender Sachverhalt zur Last: Zu einem nicht mehr genau feststellbaren 
Zeitpunkt vor dem 14.O8.O1 beschlossen die Beschuldigten Katharina Huber zu töten, um zu 



verhindern, dass diese erneut in ein Pflegeheim gehen würde, wodurch Kosten in nicht unerheblicher 
Höhe für die Beschuldigten insbesondere Christian Huber entstehen würden.” Dies ist eine reine 
Verleumdung und Falschbehauptung. Frau Anna Katharina Huber (*1918) war nie pflegebedürftig und 
war auch nie in einem Pflegeheim und falls Anna Katharina Huber (*1918) pflegebedürftig geworden 
waere, so waeren die Pflegekasse der LAK Franken und Oberbayern und die Pflegekasse der AOK 
Garmisch-Partenkirchen für Anna Katharina Huber (*1918) haftbar und verantwortlich gewesen. Es ist 
völlig ausgeschlossen, dass ich, mein Sohn Christian Georg Huber (*3O.O7.1976) und meine Ex-Frau 
Irene Anita Huber (*25.O5.1947) beschlossen haetten, Anna Katharina Huber zu töten. Wenn ein 
Beschluss vor dem 14.O8.2OO1 gefasst wurde, Anna Katharina Huber zu töten, so konnte dieser nur 
über die Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München gefasst worden sein und vom bayerischen 
„Ministerpraesidenten” Dr. Edmund Stoiber über seinen ihm unterstellten, weisungsgebundenen 
Staatsanwalt Wilfried Wittig, denn sowohl die LAK Franken und Oberbayern als auch die AOK Garmisch-
Partenkirchen sind der bayerischen Staatsregierung unterstellt. Wenn also Frau Anna Katharina Huber 
(*1918) getötet wurde, was laut vorlaeufigem schriftlichem Protokoll vom 17.O8.2OO1 über die 
gerichtsmedizinische Untersuchung vom 14.O8.2OO1 nicht feststeht, so geht dies zu 1OO % auf das 
Konto des Freistaats Bayern. Nun geht der Freistaat Bayern her und will über seine illegale 
Scheinadresse „Mühlstrasse 40, Eschenlohe” das Beweisstück, den Erbhof Haus-Nr 25 (mit allem was 
dazu gehört), über nichtige „Zwangsversteigerungen” am unzustaendigen Amtsgericht D-82362 
Weilheim (Az.: K 157/O4 – K 159/O4) beseitigen und mich als Bauer durch die weiteren Versteigerungen 
K 61/06 und K 86/06 am unzustaendigen Amtsgericht Weilheim über die illegale Scheinadresse 
„Rautstrasse 10, Eschenlohe” ein für allemal aus dem Mühlengelaende vor Eschenlohe vertreiben, was 
bereits seit dem 15.O7.1988 eingeleitet wurde. Zu diesem Zweck muss der Freistaat Bayern natürlich 
meinen erblichen Haupt-1.Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt, den erblichen Haupt-1.Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt meines Sohnes Christian Georg Huber und den Hauptwohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt von Irene Anita Huber im Erbhof Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor 
Eschenlohe beseitigen. Dies versucht der Freistaat Bayern indem er mich, Christian Georg Huber und 
Irene Anita Huber über seine ihm unterstellte Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt im Juli 2OO6 über die 
illegale Scheinadresse „Rautstrasse 1O, Eschenlohe” abmeldet. Gleichzeitig meldet mich, Christian 
Georg Huber (*1976) und Irene Anita Huber (*1947) der Freistaat Bayern über seine ihm unterstellte 
Stadt Schrobenhausen im Juli 2OO6 über die illegale Scheinadresse „Aichacher Str. 19, 86529 
Schrobenhausen” (Falschbezeichnung für den Erbhof Haus-Nr. 284, 284 a im Mühlengelaende vor 
D-86529 Schrobenhausen) mit Hauptwohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt ab, obwohl weder ich, noch 
Christian Georg Huber, noch Irene Anita Huber weder Hauptwohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen hatten und bis heute nicht haben. Über sein ihm 
unterstehendes Finanzamt Schrobenhausen laesst der Freistaat Bayern rechtswidrig und nichtig 
Steuerschaetzungen für mich, für Christian Georg Huber und für Irene Anita Huber unter „letzter 
bekannter Anschrift Aichacher Str. 19, Schrobenhausen” durchführen. Ich stelle fest, dass weder die 
Stadt Schrobenhausen noch das Finanzamt Schrobenhausen noch die Verwaltungsgemeinschaft 
Ohlstadt und sonstige Dritte weder An- und Abmeldungen noch Steuerschaetzungen für mich, für 
Christian Georg Huber und für Irene Anita Huber vornehmen können. Weder die Stadt Schrobenhausen 
noch das Finanzamt Schrobenhausen noch die Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt haben für das 
Mühlengelaende vor Eschenlohe und die Steuergemeinde Eschenlohe eine Zustaendigkeit und eine 
Kompetenz. Die nichtige „Zwangsversteigerung” am unzustaendigen Amtsgericht Weilheim unter K 
61/O6 am 11. Februar 2OO8 gegen mich ist rechtswidrig und steuerbetrügerisch, davon abgesehen, 
dass die Raiffeisenbank Aresing-Hörzhausen-Schiltberg eG gegen mich keine Forderung hat, da über 
die illegale Scheinadresse „Rautstrasse 1O, Eschenlohe” weder ein Kredit ausgereicht werden, noch 
abgesichert werden kann und mir mein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor Eschenlohe seit 15.O8.2OO1 mit der Betriebsnummer 111O1O22O seit 1958 bei 
der LAK Franken und Oberbayern  geführt, über Oberstaatsanwalt Wilfried Wittig (jetzt Direkter am 
Amtsgericht Weilheim) illegal stillgelegt wird. Eine Zwangsversteigerung über die im Grundbuch des 
Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen „Gemarkung Eschenlohe Blatt 1681 eingetragenen Fl.-Nr. 11OO, 
11O1, 11O2, 831 und 1415” kann nicht erfolgen. Die Fl.-Nr. 11OO, 11O1, 11O2, 831 und 1415 wurden 
am O4.O3.1998 von Band 31 Blatt 1116 nach Band 48 Blatt 1681 übertragen. Diese Übertragung ist 
Steuerbetrug. Somit ist auch die „Zwangsversteigerung” am 11.O2.2OO8 des Amtsgerichts Weilheim 
Steuerbetrug und nichtig. Bei diesem Versteigerungstermin hat das Amtsgericht Weilheim – obwohl die 
fiktiven nicht existenten „Schulden” der Raiffeisenbank laengst durch das „Gebot” für die Fl.-Nr. 11OO 
der Gemarkung Eschenlohe „gedeckt” waren – einfach gegen die anderen Fl.-Nr. 11O1, 11O2, 1415 und 
831 der „Gemarkung Eschenlohe” weiterversteigert.  Ausserdem werden mir seit 14.O8.2OO1 die 
monatlichen Einnahmen iHv. rund mindestens 5OO.- EURO aus meinem land- und forstwirtschaftlichen 



Betrieb, durch illegale staatliche „Zwangs”stillegung, gestohlen. Wenn ich seit dem 14.08.01 nicht 
staatlich bestohlen werden würde, haette ich überhaupt keine Schulden, nicht einmal Fiktive. Die 
Eintragung erfolgte am 22. August 1975 bei Umschreibung des abgeschlossenen Blattes Eschenlohe 
Band 26 Blatt 955 lt. Bestandsverzeichnis Band 31 Blatt 1116. Die Eintragung auf Band 26 Blatt 955 
erfolgte aufgrund der URNr. 2 O591 vom 9. April 1969 bei Notar Dr. Friedrich Schwarz über die 
Scheinadresse „Mühlstrasse 4O, Eschenlohe”. Somit hat weder die Eintragung am O4.O3.1998 noch am 
21. August 1975 Rechtskraft. Der Eigentumsnachweis kann nur über das Amtsgericht Garmisch-
Partenkirchen Auszug aus dem Grundbuch für die Steuergemeinde Eschenlohe Band 5 Seite 278 Blatt 
261 ausgestellt am 2. Januar 1951 und über die Kataster der Haus-Nr. 25 und 75 geführt werden. Die 
„Zwangsversteigerung” unter K 61/O6 des Amtsgerichts Weilheim (gegen die Fl.-Nr. 831, 11OO, 11O1, 
11O2 und 1415 der „Gemarkung Eschenlohe”) ist somit nach § 125 I, II Nr. 3 + 4 AO nichtig. Bei der 
nichtigen „Zwangsversteigerung” unter K 86/O6 des Amtsgerichts Weilheim soll das im Grundbuch des 
Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen Gemarkung Eschenlohe Blatt 1116 eingetragene Grundstück Fl.-
Nr. 1O88/5 Rautstrasse 1O, Wohnhaus, Nebengebaeude, Gartenland zu O,2585 ha „versteigert” 
werden. Diese „Zwangsversteigerung” ist nach § 125 I, II Nr. 3 + 4 AO rechtswidrig und nichtig. Nach 
dem Originalauszug aus dem erneuerten Grundsteuerkataster der Steuergemeinde Eschenlohe, des 
Amtsgerichts Garmisch und des Finanzamts Garmisch für das Haus-Nr. 25, Eschenlohe der in 
allgemeiner Gütergemeinschaft lebenden Eheleute Johann und Kreszenz Huber, ausgestellt vom 
Finanzamt Garmisch am 18.12.1928 ist die Plan-Nr. 1O88 der Hausgarten des Erbhofs Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor Eschenlohe. Der Hausgarten Plan-Nr. 1O88 ist rein landwirtschaftlich und nicht 
teilbar. Beim Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen Grundbuch von Eschenlohe konnte daher 
rechtswirksam weder ein Band 31 Blatt 1116, Band 12 Blatt 6O6 Seite 544 noch ein Band 26 Blatt 955 
angelegt werden. Für die Plan-Nr. 1O88, dem Hausgarten des Erbhofs Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende 
vor Eschenlohe, ist der Originalauszug aus dem Grundbuch für Eschenlohe beim Amtsgericht Garmisch-
Partenkirchen Band 5 Seite 278 Blatt 261 vom 2. Januar 1951 massgebend. Schon die Eintragung am 
22. August 1975 im Bestandsverzeichnis Band 31 Blatt 1116 Fl.-Nr. 1O88/5 im Ida, Nebengebaeude, 
Bauplatz zu O,2734 ha ist nichtig, da die Plan-Nr. 1O88 nicht teilbar und bis heute kein Bauplatz ist. Bis 
heute ist kein Bebauungsplan erstellt und ein Bebauungsplan kann auch für die Plan-Nr. 1O88 der 
„Gemarkung Eschenlohe”, dem Hausgarten des Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe, nicht 
erstellt werden und auch nicht über eine Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München. Eine 
Umbenennung unter laufender Nr. 9 im Bestandsverzeichnis Band 31 Blatt 1116 laut VN 459 am 
27.O7.1977 in „An der Rautstrasse, Bauplatz 1O” ist rechtsunwirksam und nichtig. Das für Frau Irene 
Anita Huber (geb. Binder; *25.O5.1947 in D-Schrobenhausen) auf Band 31 Blatt 1116 Zweite Abteilung 
am O3.O6.1998 eingetragene Wohnrecht bezieht sich automatisch auf das Haus-Nr. 25, Eschenlohe, da 
die Plan-Nr. 1O88, der Hausgarten des Erbhofs Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe ist. 
Somit ist jede Zwangsversteigerung gesetzlich ausgeschlossen. Die mit URNr. 1175/2OOO bei Notar Dr. 
Gunther Friedrich am 27.12.2OOO für die BHW Bausparkasse AG, 31781 Hameln für BHW-
Vertragsnummer 5 476 651 4OO Darlehensnehmer Hans Georg Huber abgeschlossene 
Grundbuchbestellungsurkunde ist rechtsunwirksam und nichtig, da sie über die illegale Scheinadresse 
„Rautstrasse 1O, Eschenlohe” und die illegale Scheinadresse „Mühlstrasse 4O, Eschenlohe” ausgestellt 
ist und über das nichtige Grundbuch Band 31 Blatt 1116 und auf ein rein landwirtschaftliches Grundstück 
lautet und von Frau Irene Anita Huber nicht unterschrieben wurde, was zwingend erforderlich gewesen 
waere, da das Wohnrecht von Frau Irene Anita Huber das Einverstaendnis von Frau Irene Anita Huber 
bei jeder Darlehensaufnahme voraussetzt. Für die über die Darlehensnummer 5 476 651 4OO 
abgeschlossenen Bausparvertraege, die über die „Rautstrasse 1O, Eschenlohe” abgeschlossen sind, ist 
eine rechtswirksame Grundschuldbestellung nicht möglich, was schon dadurch bewiesen ist, dass die 
BHW von Frau Irene Anita Huber keine Unterschrift forderte! Ausserdem wurden meine Zahlungen 
gegenüber der Bausparkasse BHW Hameln erst durch die rechtswidrige und illegale Inhaftierung am 
14.O8.2OO1 durch Staatsanwalt Wilfried Wittig zwangsweise eingestellt und nicht durch eine freiwillige 
Entscheidung von mir. Durch meine Inhaftierung über den nichtigen Haftbefehl unter Aktenzeichen 31 Js 
24914/O1 des unzustaendigen Amtsgerichts München wurde ich von meinen Einnahmen aus meinem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe bis heute 
rechtswidrig und kriminell durch den Freistaat Bayern abgeschnitten. Durch die rechtswidrige Pfaendung 
meines Bankguthabens bei der HypoVereinsbank Garmisch und der Commerzbank Garmisch für die 
Kosten des Pflichtverteidigers RA Dr. Florian Ufer von der Kanzlei Bossi ebenfalls über die illegale 
Scheinadresse Rautstrasse 1O, und zwar für Kosten, die laut rechtskraeftigem Freispruch der Freistaat 
Bayern zu tragen hat, bin ich von jeglicher Zahlungsverpflichtung befreit. Wenn jemand zur Zahlung 
gegenüber der BHW Bausparkasse verpflichtet ist, so ist dies der Freistaat Bayern, der über die 
Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München seit 15.O7.1988 auf meine Vernichtung und Beseitigung 



und auf die Vernichtung und Beseitigung meines Sohnes Christian Georg Huber (*1976) sowie meiner 
Ex-Frau Irene Anita Huber (*1947) hinarbeitet. Die Vernichtung und Beseitigung meiner Mutter Anna 
Katharina Huber (*O8.O9.1918 in D-Raboldshausen) hat der Freistaat Bayern bereits über die 
Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München geschaffen, falls Anna Katharina Huber (*1918) getötet 
wurde (laut vorlaeufigem schriftlichem Obduktionsprotokoll vom 17.O8.2OO1 über die 
gerichtsmedizinische Untersuchung vom 14.O8.2OO1 steht eine Tötung von Anna Katharina Huber: 
*1918 nicht fest). Jedenfalls kann der Freistaat Bayern nicht - wie im nichtigen Haftbefehl des 
Amtsgerichts München unter Aktenzeichen 31 Js 24914/O1 vom 15.O8.2OO1 behaupten -  ich, Christian 
Georg Huber (*3O.O7.1976) und Irene Anita Huber (*25.O5.1947) haetten zu einem nicht mehr genau 
feststellbaren Zeitpunkt vor dem 14.O8.2OO1 beschlossen, Katharina Huber (*O8.O9.1918) zu töten. 
Dies ist eine infame Verleumdung. Wenn es einen derartigen Beschluss gibt, geht dieser auf Kosten der 
Ortsplanungsstelle für Oberbayern in München, auf direkte Anweisung des damaligen bayerischen 
Ministerpraesidenten Dr. Edmund Stoiber und auf Kosten von Staatsanwalt Wilfried Wittig (jetziger 
Direktor des Amtsgerichts Weilheim). Wie kann ein Direktor sonst derartig rechtswidrige und nichtige 
„Zwangsversteigerungen” unter K 157/O4 – K 159/O4, K 86/O6 und K 61/O6 durchführen lassen. 
Direktor Wilfried Wittig will mir als Direktor des Amtsgerichts Weilheim das Beweismittel (vorausgesetzt, 
dass Anna Katharina Huber: *1918 getötet wurde), das Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe, 
über die illegale Scheinadresse „Mühlstrasse 4O, Eschenlohe” stehlen. Das Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor Eschenlohe soll über die „Zwangsversteigerungen” K 157/O4 – K 159/O4 über den 
Nicht-Eigentümer Christian Georg Huber (*3O.O7.1976 in D-Schrobenhausen) über die gefaelschte 
„Mühlstrasse 4O, Eschenlohe” an Anton und Elfriede Mangold, Eschenlohe mit 18O.OOO.- EURO 
„zwangsversteigert” werden. Am 16.11.2OO7 wurde deswegen bereits nichtig der „Zuschlag” vom 
Rechtspfleger Michael Hurm erteilt. Solange ich lebe, ist weder eine „Zwangsversteigerung” des Erbhofs 
Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe noch eine „Zuschlagserteilung” rechtswirksam möglich. 
Bei meinem Tode geht der Erbhof Haus-Nr. 25 (mit allem was dazugehört) ungeteilt und unbelastet auf 
meinen Sohn Christian Georg Huber (*3O.O7.1976) über, d.h. im Klartext, dass saemtliche 
„Zwangsversteigerungen” unter K 157/O4 – K 159/O4, K 86/O6 und K 61/O6 am unzustaendigen, 
befangenen Amtsgericht D-82362 Weilheim rechtsunwirksam und nichtig sind. Ich verweise hier auf den 
Unfallversicherungsschein Nr. U 478 O24 (Anlage 5) Versicherungsnehmer Georg Huber in 8116 
Eschenlohe, Haus-Nr. 25 Vertragsbeginn 1.6.1962, Vertragsende 1.6.1972. Versicherte Person Huber 
Georg jun., Student, geb. 12.O7.1942 in Murnau bei der Frankfurter Versicherungs-AG 
Generalvertretung S. Urban in Garmisch-Partenkirchen, Bahnhofstrasse 1. 
Ich fordere daher von Ihnen, dass Sie dafür sorgen, dass die nichtigen „Zwangsversteigerungs-
verfahren” K 157/O4 – K 159/O4 (inklusive der nichtigen „Zuschlagserteilung” vom 16.11.2OO7), K 
61/O6 und K 86/O6 des Amtsgerichts Weilheim sofort, vollumfaenglich, von Amts wegen und kostenlos 
ausser Verkehr gezogen werden. Ein Verteilungstermin des Amtsgerichts D-82362 Weilheim in Sachen 
K 157/O4 – K 159/O4 darf nicht stattfinden und ist von Ihnen sofort zu unterbinden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung

(gez. Hans Georg Huber) 
Anlage 1: Gemeinderatsbeschluss vom 15.O7.1988 der Gemeinde Eschenlohe 
Anlage 2: Plan vom 28. Mai 1931
Anlage 3:  Auszug aus dem Grundbuch für die Steuergemeinde Eschenlohe Band 5 Seite 278 BlattNr. 
26; 
Anlage 4: Schreiben des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen vom 1O.1O.1966
Anlage 5: Unfallversicherungsschein Nr. U 478 O24 Versicherungsnehmer Georg Huber in 8116 
Eschenlohe, Haus-Nr. 25 Vertragsbeginn 1.6.1962, Vertragsende 1.6.1972
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